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Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Einsätze und Leistungen

der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sponholz 

(Kostenersatzsatzung)

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfas-

sung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024 S 270), des 

§ 25 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuer-

wehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 612), zuletzt geändert durch 

Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVOBl. M-V S. 400, 402) und der §§ 2 und 6 Kommunalabga-

bengesetz – KAG M-V - in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 

146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Mai 2023 (GVOBl. M-V S. 650) wird nach Beschlussfassung 

durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz am 09.07.2024 folgende Satzung neu erlassen.

§ 1 Leistungen der Feuerwehr

(1) Die Gemeinde Sponholz unterhält eine freiwillige Feuerwehr, nachfolgend als "Feuerwehr" be-

zeichnet, zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz M-V (Pflichtaufgaben).

(2) Die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sponholz kann über die Aufgaben gemäß Abs. 1 hinaus 

freiwillige Leistungen erbringen, soweit dadurch die Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht gefährdet 

wird. Über die Durchführung freiwilliger Leistungen entscheidet auf Antrag der Gemeindewehrfüh-

rer. Ein Rechtsanspruch auf Durchführung freiwilliger Leistungen besteht nicht.

§ 2 Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr

(1) Die Gemeinde Sponholz erhebt für die Einsätze und Leistungen der Feuerwehr gem. § 1 Abs. 1 Kos-

tenersatz nach dem als Anlage beigefügten "Kostenersatztarif", der Bestandteil dieser Satzung ist.














